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Beschlussausfertigung: Frühzeitige Bekanntgabe von Prüfungsterminen
Antragstellende: Lennart Dornauf, Vincent Weber, Karl Comberg, Jonah

Westphal und Charles Lübcke
Sitzung des Beschlusses: 6. ordentliche Sitzung
Datum der Sitzung: 2026-06-17
Empfänger des Beschlusses: Prorektorat für Studium, Lehre und Hochschulentwick-

lung, Fakultätsräte, Dekanate

Das 48. Studierendenparlament der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn hat
in seiner 6. ordentlichen Sitzung den angehängten Antrag „Frühzeitige Bekanntgabe von
Prüfungsterminen“ der oben genannten Antragstellenden einstimmig, in zweiter Lesung
geändert durch einen übernommenen Eigenänderungsantrag, beschlossen.

Paul Ludwig
Erster Sprecher

Anlagen:
1. Beschlossener Antrag
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48. Bonner SP

Das 48. Bonner Studierendenparlament hat beschlossen:

Das Prorektorat für Studium, Lehre und Hochschulentwicklung, die Fakultätsräte sowie
Dekanate werden aufgefordert, die Prüfungsausschüsse und Prüfungsämter anzuweisen,
Prüfungstermine für das jeweils kommende Semester spätestens zum Start des Semesters
vollständig und verbindlich bekanntzugeben. Studierende sollen damit spätestens zu dem
Zeitpunkt, zu dem sie sich für Lehrveranstaltungen des kommenden Semesters einschrei-
ben, auch die zugehörigen Prüfungstermine kennen. Terminänderungen sind unverzüglich
bekanntzugeben und zu begründen.

[beschlossene Form ausgearbeitet durch das SP-Präsidium]
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